	Qualifikationsverfahren für Kauffrau/Kaufmann
Lehrart
 FORMCHECKBOX 

B-Profil nach Art. 32 BBV

 FORMCHECKBOX 

E-Profil nach Art. 32 BBV
	Anmeldung

Prüfungskreis

Modelllehrgang

     

     

Prüfungsjahr

     



	Kandidat/Kandidatin

Familienname
     


Vorname
     


 FORMCHECKBOX 

männlich
 FORMCHECKBOX 

weiblich

Strasse
     


Plz, Ort
     


Telefon privat
     


E-mail
     


Geburtsdatum
     


Heimatort, Kanton (bei Ausländern
Heimatstaat)
     




	Nur für Repetenten
 FORMCHECKBOX 

1. Wiederholung
 FORMCHECKBOX 

2. Wiederholung

Letzte Prüfung  20     

in
     


Kandidaten-Nr.
     


Ich muss folgende Fächer wiederholen:

     


     




	Beschäftigung

(
Kopie von Seite 2 von „Gesuch um Zulassung zum Qualifikationsverfahren ausserhalb eines geregelten Bildungsgan​ges (Art. 32 BBV)“ beilegen.

(
Die Zulassungsbestätigung zur Prüfung unbedingt beilegen.

(
Beachten Sie den Auszug aus den Richtlinien zum Qualifikationsverfahren auf der Rückseite.

Besuchte Schule       


	Für alle Kandidaten
Bemerkungen
     

Datum
     

Unterschrift des Kandidaten




	Zulassungsvermerk der kantonalen Amtsstelle

Stempel der kantonalen Amtsstelle

Zur schulischen Prüfung
 FORMCHECKBOX 

zugelassen
 FORMCHECKBOX 

nicht zugelassen
Zur betrieblichen Prüfung
 FORMCHECKBOX 

zugelassen
 FORMCHECKBOX 

nicht zugelassen
Anweisungen der Behörde





Der Praxisbericht wird später eingefordert.
Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Rückseite!
Prüfungsverschiebung

Begründete Gesuche um eine Lehrvertragsverlängerung und damit um eine Prüfungsverschiebung um ein Jahr sind dem Amt für Berufsbildung mit dieser Prüfungsanmeldung schriftlich einzureichen.
Prüfungserleichterungen

Im Bereich der Lern- und Leistungsschwierigkeiten werden Prüfungserleichterungen nur gewährt, wenn trotz För​derungsmassnahmen (z.B. Stützkursunterricht) das Bestehen der Lehrabschlussprüfung in Frage gestellt ist. Das Gesuch hat einen Antrag über Art und Umfang der Erleichterung zu enthalten und ist von der Stützlehrkraft sowie allenfalls einer Fachperson mit zu unterzeichnen. Es werden nur formale Erleichterungen wie Zeitgutschriften oder Hilfsmittel gewährt. Das Gesuch ist mit dem Anmeldeformular einzureichen. Später eintreffende Gesuche können nicht mehr berücksichtigt werden.
Das Formular "Gesuch um Prüfungserleichterung" kann im Downloadbereich unter folgender Adresse herunterge​laden werden:

www.sz.ch/berufsbildung
Unter www.sz.ch/berufsbildung.ch können Sie im Downloadbereich die Datei "Hinweise Qualifikationsverfahren (LAP)" für weiterführende Informationen herunterladen.
Auszug aus den Richtlinien zum Qualifikationsverfahren

In den Richtlinien 68300 des BBT vom 4. Juni 2004 zum Qualifikationsverfahren für Erwachsene Kauf​frau/Kaufmann Basisbildung (B-Profil) sind die Bedingungen für die Zulassung zu den Prüfungen festgehalten. 

2 Zulassung
Zum Qualifikationsverfahren (mit schulischer und betrieblicher Prüfung, Anmerkung der KBL) wird zugelassen, wer eine fünfjährige berufliche Erfahrung, davon mindestens zwei Jahre im kaufmännischen Bereich nachweisen kann. Bereits absolvierte Grundbildungen werden als berufliche Erfahrung angerechnet. 

6 Zeitpunkt der Prüfungen
3 Teilprüfungen sind möglich, diese gelten fünf Jahre. 

4 Ein/e Kandidat/in muss zum Zeitpunkt der Zulassung zur ersten Prüfung (die schulische Prüfung, Anmerkung der KBL) mindestens zwei Jahre Berufserfahrung (nicht zwingend im kaufmännischen Bereich, Anmerkung der KBL) im Sinne vom Abschnitt 2 dieser Richtlinien nachweisen können. Zum Zeitpunkt der Ausstellung des Fähigkeits​zeugnisses müssen die Zulassungsbedingungen vollumfänglich erfüllt sein. 

